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Kinderfreizeitbonus:Kinderfreizeitbonus:
Empfänger von Wohngeld und Hilfe zum Lebensunterhalt Empfänger von Wohngeld und Hilfe zum Lebensunterhalt 
müssen Antrag stellen!müssen Antrag stellen!

Der Bund hat kürzlich die 
Auszahlung eines „Kinderfrei-
zeitbonus“ beschlossen.
Der einmalige Bonus in Höhe 
von 100 Euro je Kind kann 
individuell insbesondere für 
Ferien- und Freizeitaktivitäten 
eingesetzt werden. Ziel ist es, 
die Folgen der Corona-Pan-
demie für Kinder und Jugend-
liche abzumildern.
Wer Leistungen nach dem 

SGB II, dem AsylbLG oder 
dem BVG bezieht, erhält die-
sen automatisch. Auch, wer 
Familienzuschlag nach dem 
Bundeskindergeldgesetz er-
hält, muss nichts veranlassen.
Für Kinder und Jugendliche, 
die im August 2021 leistungs-
berechtigt nach dem Dritten 
Kapitel des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch (Hilfe zum 
Lebensunterhalt) sind, wird 
der Kinderfreizeitbonus als 
Leistung nach dem Bundes-
kindergeldgesetz von der 
Familienkasse der Bundes-
agentur für Arbeit gewährt. 
Die betroffenen Familien 
müssen sich dafür an die für 
sie zuständige Familienkasse 
wenden, wobei ein formloser 
Antrag genügt.
Der Antrag ist ab dem 1. Juli 
2021 auf der Internetseite der 
Familienkasse (https://www.
arbeitsagentur.de/familie-

und-kinder/kinderfreizeitbo-
nus) abrufbar. Dort finden sich 
auch weitere allgemeine Infor-
mationen rund um das Thema 
Kinderfreizeitbonus. 
Der ausgefüllte Antrag kann 
zusammen mit entsprechen-
den Nachweisen darüber, 
dass das betreffende Kind im 
August 2021 leistungsberech-
tigt nach dem Dritten Kapitel 
des SGB XII oder dem Wohn-
geldgesetz ist, entweder per 
Post direkt an die jeweils 
zuständige Familienkasse 
geschickt werden oder per 
E-Mail an die zentrale E-Mail-
Adresse Kinderfreizeitbonus@
arbeitsagentur.de. Antrag-
stellende, die das Kindergeld
nicht von der Familienkasse
der Bundesagentur für Arbeit
(BA) erhalten, müssen außer-
dem einen Nachweis über die
Festsetzung des Kindergel-
des für August 2021 beifügen.

Die zuständige Familienkasse 
kann regelmäßig dem letzten 
Kindergeldbescheid entnom-
men werden. Für den Fall, 
dass die Antragstellenden ihr 
Kindergeld nicht von der Fa-
milienkasse der BA bekom-
men oder den Kindergeldbe-
scheid nicht zur Hand haben, 
ist auf der Internetseite der 
Dienststellenfinder der BA 
(https://www.arbeitsagentur.de/
ueber-uns/ansprechpartner) 
verlinkt. Über die Eingabe der 
Postleitzahl kann so die zu-
ständige Familienkasse ermit-
telt werden. 
Für allgemeine Fragen rund 
um den Kinderfreizeitbonus 
steht Beziehenden von Kin-
derzuschlag, Wohngeld oder 
Sozialhilfe ab 1. Juli 2021 
zudem eine gebührenfreie 
Service-Hotline unter der 
Telefonnummer 0800 4 5555 43 
zur Verfügung.
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Wer macht mit beim „Inklusiven Tanzprojekt?“Wer macht mit beim „Inklusiven Tanzprojekt?“

Seit dem Jahr 2012 findet an-
lässlich des „Internationalen 
Tages der Menschen mit Be-
hinderung“ regelmäßig eine 
gemeinsame Veranstaltung 
des Beauftragten für die Be-
lange behinderter Menschen 
im Kreis, Franz-Georg Kaiser, 
und der Kreisverwaltung des 
Westerwaldkreises statt. 

Ziel ist es, die Inklu- 
sion im Westerwald- 
kreis voranzubringen 
und möglichst viele 
Multiplikatoren hier-
für zu gewinnen. 
Für das Frühjahr 
2020 war ein „In-
klusives Tanzpro-
jekt“ geplant, das 
aufgrund der Co-

rona-Pandemie leider ver- 
schoben werden musste.
Kaiser freut sich, dass es 
die Infektionszahlen nun zu-
lassen, das „Inklusive Tanz-
projekt“ im September 2021 
durchführen zu können.
Als Kooperationspartner für 
dieses Projekt konnten die 
„Werkstätten für Behinderte 

Menschen“ und der Wohnbe-
reich des Caritasverbandes 
Westerwald-Rhein-Lahn e.V. 
gewonnen werden.
Unter freiem Himmel, mit Ab-
stand und unter Anleitung 
einer erfahrenen Tanzpädago-
gin wird an vier Terminen trai-
niert. Ob die Bedingungen im 
September dann eine Auffüh-
rung des Eingeübten zulas-
sen, wird sich erst kurzfristig 
entscheiden. 
Sollte dies nicht möglich sein, 
wird ein fünfter Termin für eine 
Filmaufnahme geplant wer-
den. Für dieses spannende 
Projekt werden interessierte 
Menschen ohne Beeinträch-
tigung gesucht, die Lust ha-
ben, sich in einer gemischten 

Gruppe von Menschen mit 
und ohne Handicap zu Musik 
zu bewegen.
Folgende Probe-Termine sind 
geplant:
• Dienstag, 31.08.21
• Dienstag, 07.09.21
• Dienstag, 14.09.21
• Dienstag, 21.09.21 
Jeweils von 16:00 Uhr - max. 
18:30 Uhr.
Die Proben finden im Innen-
hof des Caritas Wohnheimes 
„Haus am Quendelberg“ in 
Montabaur statt. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldung und weitere In-
formationen bei Frau Moch, 
Kreisverwaltung Westerwald-
kreis, Tel. 02602/124-424.


